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Teilnehmerinnen und Teilnehmer: 

1.690 vertretene Mitglieder mit 2.198 Stimmen (65,79 %) 

Tagesordnung: 

1.  Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden 

2.  Grußworte 

3.  Gebietsveränderungen in Rheinland-Pfalz  

 3.1. Vortrag: Universitätsprofessor Dr. Johannes Dietlein;  
Prof. Dr. Dr. Markus Thiel 

 3.2. Aussprachen 

4.  Informationen 

 4.1. Webbasierte Bürgerbeteiligung 

 4.2. Das elektronische Jagdkataster 

5.  Zusammenfassung und Bewertung durch den Stellv. Vorsitzenden 
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TOP: 1. Eröffnung und Begrüßung durch den Vorsitzenden   

 

Der Vorsitzende, Bm Ralph Spiegler, Nieder-Olm, eröffnet die Sitzung und begrüßt 

die Anwesenden. Einen besonderen Gruß richtet der Vorsitzende an die Ehrengäste, 

stellvertretend an Herrn Landtagspräsidenten Joachim Mertes MdL und die Damen 

und Herren Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags, Herrn Minister des 

Innern, für Sport und Infrastruktur Roger Lewentz MdL, Herrn Bürgermeister Dr. Wal-

ter Bersch (Boppard), die Präsidenten der Verwaltungsgerichtsbarkeit und des Ober-

landesgerichtes sowie die Präsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in 

Trier und die Herren Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektionen. 

Änderungen und Ergänzungen zur Tagesordnung ergeben sich nicht.  

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die zu TOP 4 vorgesehenen Informationen 

der Niederschrift beigefügt werden.  

Der Vorsitzende stellt heraus, dass der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

erstmals zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu einem bestimmten 

Thema eingeladen habe. Dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung sind die 

Konferenz fusionsbetroffener Gemeinden und Verbandsgemeinden in Budenheim 
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am 20.08.2012, das Abstimmungsgespräch in Prüm am 07.11.2012 sowie das Ge-

spräch mit den von Fusionen betroffenen Gemeinden und Verbandsgemeinden am 

17.12.2012 in Budenheim vorausgegangen. Ergebnis dieser Foren war, die Herren 

Professoren Dr. Johannes Dietlein und Dr. Dr. Markus Thiel zu beauftragen, für den 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz ein Rechtsgutachten zu erstellen. Die-

ses Rechtsgutachten, über dessen Grundzüge bereits in Nieder-Olm berichtet wurde, 

werde heute vorgestellt1. Der Vorsitzende beschreibt die Positionen des Gemeinde- 

und Städtebundes Rheinland-Pfalz zu der im Jahre 2009 eingeleiteten Kommunal- 

und Verwaltungsreform wie folgt: 

Die Bilanz der Freiwilligkeitsphase belege, dass die Landkreise und kreisfreien 

Städte sowie alle staatlichen Ebenen in die Kommunal- und Verwaltungsre-

form einbezogen werden müssen. Der Gemeinde- und Städtebund war von 

Anfang an der Auffassung, dass den derzeit seitens der Landesregierung an-

gestrebten Veränderungen kein Gesamtkonzept und keine langfristige Per-

spektive zugrunde liegen. Solange für die Bürgerinnen und Bürger sowie für 

die Akteure vor Ort nicht erkennbar sei, wie die gesamten Verwaltungsstruktu-

ren zukünftig aussehen sollen, fehle die Bereitschaft bewährte und anerkannte 

Strukturen zu verändern. Unter den gegenwärtigen politischen Rahmenset-

zungen lehnt der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz Fusionen von 

Gemeinden und Verbandsgemeinden gegen deren ausdrücklichen Willen ent-

schieden ab. Auf diesem Wege können keine nachhaltigen neuen Strukturen 

entstehen.  

Der Vorsitzende verweist auf die Regierungserklärung von Frau Ministerpräsidentin 

Malu Dreyer vom 30.01.2013 und die darin angekündigte Bereitschaft der Landesre-

gierung, unter bestimmten Vorgaben auch Kreisgrenzen übergreifende Fusionen zu 

ermöglichen. Dies sei positiv zu bewerten, denn es ergeben sich für die Akteure vor 

Ort neue Möglichkeiten.  

                                            
1 Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der außerordentlichen Mitgliederversammlung haben jeweils 
Abdruck des Rechtsgutachtens erhalten. Das Rechtsgutachten steht im Internet  
http://www.gstb-rlp.de/  allgemein zur Verfügung. 
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TOP: 2. Grußworte  

 

Bürgermeister Dr. Walter Bersch, Boppard, begrüßt die Anwesenden und heißt diese 

herzlich in Boppard Willkommen.  

Landtagspräsident Joachim Mertes MdL stellt in seinem Grußwort heraus, dass sich 

die Verbandsgemeindestruktur in Rheinland-Pfalz bewährt habe. Niemand denke 

daran, dieses hervorragende kommunalverfassungsrechtliche Modell aufzugeben. 

Die Verbandsgemeinde ermögliche den Bestand selbstständiger Ortsgemeinden und 

sei Garant für vielfältiges ehrenamtliches Engagement. Die Ortsgemeinden würden 

auch künftig autonom bestehen bleiben. Landtagspräsident Joachim Mertes MdL 

erinnert an die teilweise emotionalen Auseinandersetzungen bei der umfassenden 

Kommunal- und Verwaltungsreform der 1970er Jahre. Auch wenn diese Kommunal-

reform von einem großen landespolitischen Konsens getragen gewesen sei, habe es 

doch an einigen Stellen im Lande Konfliktsituationen gegeben, die letztlich einer ver-

nünftigen und tragfähigen Lösung zugeführt werden konnten. So sehe er dies auch 

bei der nun anstehenden weiteren Umsetzung der Kommunal- und Verwaltungsre-

form.  
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Der Minister des Innern, für Sport und Infrastruktur Roger Lewentz MdL dankt für die 

Einladung und die Möglichkeit, zu informieren und mit Betroffenen unmittelbar zu 

diskutieren. Der Innenminister stellt heraus, dass er in der außerordentlichen Mitglie-

derversammlung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz auch zuhören 

wolle. Innenminister Roger Lewentz MdL beschreibt die Motivation der Landesregie-

rung und der sie tragenden Landtagsfraktionen, diese Kommunalreform jetzt umzu-

setzen. Nach der jetzt anstehenden Reformstufe werden in einem weiteren Schritt 

die Kreisgrenzen neu justiert. Er macht deutlich, dass die in der Regierungserklärung 

von Ministerpräsidentin Malu Dreyer angesprochenen Möglichkeiten auch Kreis-

grenzen überschreitende Fusionen zuzulassen aufgegriffen und deren Umsetzbarkeit 

derzeit in seinem Haus ausgelotet würden. Die Fusionen würden allesamt im Wege 

einzelner Gesetze geregelt. Ziel sei, die kommenden Kommunalwahlen in den neuen 

Gebietsstrukturen durchzuführen. Der Innenminister verweist auf die vorliegenden 

Gutachten und die Ergebnisse einer Vielzahl von Gesprächen, die insbesondere seit 

dem Jahr 2009 mit Vertreterinnen und Vertretern aller betroffenen Gemeinden und 

Verbandsgemeinden ganz konkret geführt worden seien. Alle Stellungnahmen, Gut-

achten und Hinweise seien ausgewertet und werden in die weiteren Überlegungen 

und Abwägungsprozesse einbezogen. Dies gelte selbstverständlich auch für die Po-

sitionierungen der Ortsgemeinden und den artikulierten Bürgerwillen. Der Innenmi-

nister stellt heraus, dass die Diskussion bislang sehr sachorientiert geführt worden 

sei. 

Der Innenminister informiert schließlich über aktuell anstehende landespolitische 

Themen wie die Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs, Nachtragshaus-

halt, Flughafen Hahn und den Kommunalen Entschuldungsfonds. 

Universitätsprofessor Dr. Martin Junkernheinrich, Technische Universität Kaiserslau-

tern2, nimmt auf der Grundlage der Anlage zur Kommunal- und Verwaltungsreform 

Stellung und bezieht in diese Ausführungen Aussagen des Gutachtens Dietlein/Thiel 

(TOP 3.1) mit ein. 

                                            
2 Universitätsprofessor Dr. Martin Junkernheinrich, Technische Universität Kaiserslautern, hat für die 
Landesregierung in seinem Gutachten Teil A Ausnahmegründe von der Fusionspflicht fusionsbetrof-
fener Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden geprüft und im Gutachten Teil B Varianten 
für Fusionsvorschläge dargestellt. 

Niederschrift außerordentliche MV 25.02.2013 
Seite 5 von 60



Außerordentliche Mitgliederversammlung am 25.02.2013 in Boppard; Ergebnisniederschrift 
Seite 6 von 34 

 

Außerordentliche Mitgliederversammlung am 25.02.2013 in Boppard;  

Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 3. Gebietsveränderungen in Rheinland-Pfalz   

TOP: 3.1 Vortrag: Universitätsprofessor Dr. Johannes Dietlein; Prof. Dr. Dr. 

Markus Thiel 

Univ.-Prof. Dr. jur. Johannes Dietlein, Universität Düsseldorf  

Gemeindereform mit Augenmaß:  

Freiwillige Lösungen sind und bleiben der Königsweg 

„Ein kurzer Blick zurück: 

Rheinland-Pfalz ist ein besonderes Land, ein Land, das sich im Vergleich mit 

anderen Ländern durch eine äußerst facettenreiche und lebendige kommuna-

len Landschaft auszeichnet. Diese besondere Situation ist vom Himmel gefal-

len, sondern in zentralen Punkten das Ergebnis einer klugen und besonnenen 

Politik, auf die es zurückzuschauen lohnt: 

Da waren vor allem die kommunalen Schicksalsjahre 1968 bis 1978, Jahre 

ungebremster Planungseuphorie, Jahre, die gerade auf der gemeindlichen 

Ebene in vielen Ländern der Bundesrepublik Deutschland zu einem hem-

mungslosen Kahlschlag geführt haben, der die demokratische Landschaft dort 

bis heute nachhaltig belastet: Als sich andere Länder förmlich darin überboten, 
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historisch gewachsene Gemeinden zu Megagemeinden zusammenzuführen, 

gelangt es in Rheinland-Pfalz, Maß zu halten. Während Länder wie Hessen 

und NRW die Zahl der Gemeinden ohne Rücksicht auf gewachsene Struktu-

ren um 80 % und mehr reduzierten, verringerte man die Zahl der Gemeinden 

in RLP um vergleichsweise behutsame 20 %.3 Zugleich schuf man mit der 

Verbandsgemeinde einen neuen Typus Gemeinde. Einen Typus, der neben 

die Ortsgemeinden und die verbandsfreien Gemeinden gestellt wurde. Diversi-

fizierung also, wie sie heute, 40 Jahre später, als Instrument einer modernen 

und zeitgemäßen Kommunalstruktur gepredigt wird.4 

Aber auch in der Folgezeit bewies die Politik Augenmaß und Sensibilität im 

Umgang mit den Gemeinden. So etwa mit dem endgültigen >Ja< zu den Ver-

bandsgemeinden. Denn diese waren in den 1970er Jahren – wie oft verges-

sen wird – zunächst nur als Übergangslösung hin zu dem Modell einer Ein-

heitsgemeinde gedacht.5 Es waren die Bürgerinnen und Bürger in den Kom-

munen, die anders entschieden hatten – ohne formelles Plebiszit, einfach nur 

durch eine Identifikation mit den neuen Verbandsgemeinden. Und die Politik 

ist dem klugerweise gefolgt. 

Die Väter und Mütter des Modells der Verbandsgemeinden hätten sich wohl 

nicht träumen lassen, dass ihr einst als Übergangsmodell gedachtes Konzept 

einmal zu einem dauerhaften Erfolgsmodell werden würde, nach der Wieder-

vereinigung im Jahre 1990 sogar zum Exportschlager in die neuen Länder: 

Denn nachdem Sachsen-Anhalt die Idee der Verbandsgemeinde bereits vor 

einiger Zeit übernommen hat, steht das Modell womöglich auch in Branden-

burg und Mecklenburg-Vorpommern vor der Einführung.6 

Aber auch in der jüngeren Vergangenheit haben die politischen Entschei-

dungsträger in Rheinland-Pfalz Besonnenheit und Augenmaß walten lassen.  

Ich erinnere nur an die unseligen Forderungen nach einer vollständigen Ab-

                                            
3 Vgl. hierzu die statistischen Auswertungen bei S. Mecking, aaO., S. 461 ff. 
4 Vgl. Zsinka, DÖV 2013, 61, 69, die für Rheinland-Pfalz freilich unzutreffend von einer 
ausschließlichen Geltung des Verbandsgemeindemodells ausgeht und die parallele Existenz 
verbandsfreier Gemeinden übersieht.  
5 Eingehend hierzu H. Rüschenschmidt, Die Verwaltungsreform in RLP unter besonderer 
Berücksichtigung der Territorialreform auf der Ebene der Kreise und Gemeinden, Diss. Trier/Kaisers-
lautern 1975, S. 358 
6 Vgl. hierzu Zsinka, DÖV 2013, 61, 62. 

Niederschrift außerordentliche MV 25.02.2013 
Seite 7 von 60



Außerordentliche Mitgliederversammlung am 25.02.2013 in Boppard; Ergebnisniederschrift 
Seite 8 von 34 

schaffung der Verbandsgemeinden oder Kappung ihrer Leitungspositionen,7 

denen die Landesregierung damals ein klares Nein entgegen gesetzt hat.  

Das alles verdient Respekt, zumal in einer Zeit, in der der ökonomische Druck 

permanent zunimmt – und mit diesem Druck die Rufe nach einer Verschlan-

kung von Verwaltung. Die Politik hat ernst genommen, was auch der Verfas-

sungsgerichtshof dieses Landes schon früh verkündet hat:  

‚(…) die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, wie sie etwa für die auf Ge-

winnstreben ausgerichteten privatwirtschaftlichen Wirtschaftsunterneh-

men gelten, können niemals das primäre Anliegen einer Verwaltungsre-

form sein, sondern nur einen – wenn auch erstrebenswerten – Neben-

zweck bilden.‘8 

Wo stehen wir heute? 

Wo steht Rheinland-Pfalz heute? Ist das Land womöglich Opfer des eigenen 

Erfolges geworden? Eines ist nicht zu bestreiten: mit 2455 Gemeinden steht 

das Land auf den ersten Blick recht üppig da! Verglichen zumal mit Ländern 

wie Nordrhein-Westfalen und seinen gerade einmal 396 Städten und Gemein-

den. Berücksichtigt man allerdings, dass 2258 der 2455, also weit über 90 % 

der rheinland-pfälzischen Gemeinden Ortsgemeinden darstellen, die insge-

samt 161 Verbandsgemeinden zugeordnet sind, ergibt sich freilich schon ein 

ganz anderes Bild. 

Nämlich das Bild eines Landes, das die nicht unerheblichen Schwankungen 

zwischen stark und gering besiedelten Regionen flexibel aufzufangen ver-

sucht. Das Bild eines Landes, das die Kirche und die Selbstverwaltung der 

Menschen im Dorfe lassen will – gerade auch im ländlichen Raume. Und die-

se Grundausrichtung verdient Unterstützung! Nicht trotz, sondern gerade we-

gen der demographischen Entwicklung. Denn natürlich sind es auch die kom-

munalen Infrastrukturen, zumal die Schulen und Schwimmbäder, die gerade 

jungen Familien – also der Zukunft! - den Verbleib in ihrer Heimat erleichtern 

können. Gewiss muss man über die Gebietszuschnitte und die Leistungskraft 

von Gemeinden sprechen. Dieser Diskussion darf sich niemand verweigern. 

                                            
7 Zu den diversen Reformvorschlägen eingehend Dietlein/Thiel, Verwaltungsreform in Rheinland-
Pfalz, 2006, S. 29 ff., bes. S. 30. 
8 VerfGH RLP, DÖV 1969, 560, 563; ebenso VerfGH RLP, DÖV 1970, 198, 200. 
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Eines darf allerdings nicht außer Acht gelassen werden: Die Dinge hängen al-

le thematisch zusammen. Und hier sind wir dann auch mitten in den rechtli-

chen Fragen angelangt! 

Zentrale Anforderung an jede Reform: Den Kontext wahren! 

Bereits die vielzitierte Frage nach der Leistungsfähigkeit von Gemeinden lässt 

sich niemals abstrakt beantworten. ‚Leistungsfähig für was?‘, muss die Frage 

richtig lauten! Die Frage der Leistungsfähigkeit ergibt nur Sinn im Spiegel der 

jeweils abverlangten Aufgaben. Hier ist die aktuelle Reform offenkundig viel zu 

kurz gesprungen! Denn das Zusammenlegen von Gemeinden verringert ja 

nicht deren Aufgabenlast! Wer Verwaltung zukunftsfähig machen will, der 

muss vor allem überlegen, welche Aufgaben die Gemeinden – Ortsgemein-

den, Verbandsgemeinden, verbandsfreie Gemeinden - weiterhin wahrnehmen 

sollen; aber auch, wie Organisationsprozesse optimiert werden können – ich 

nenne hier nur einmal das Stichwort eGovernment – ein Stichwort, das in der 

ganzen Debatte bislang kaum zu hören war.9 

Gleiches gilt für die Frage nach dem territorialen Zuschnitts einer kommunalen 

Gebietskörperschaft. Auch sie kann nur im konkreten räumlichen Kontext be-

antwortet werden. Die sachverständigen Stellungnahmen haben von Anfang 

an unisono darauf hingewiesen, dass man über den Zuschnitt von Verbands-

gemeinden nicht vernünftig reden kann, ohne über die reformbedürftigen 

Kreisgrenzen zu sprechen?10 Und was die Ausblendung der Ortsgemeinden 

angeht, kommt sicher manch einem Goethes Wort in den Sinn: ‚Die Botschaft 

hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.‘ Denn wird dort, wo heute über Ver-

bandsgemeinden gesprochen wird, hinter vorgehaltener Hand nicht längst 

auch über die Ortsgemeinden geredet?  

Es macht schon stutzig, wenn Wissenschaftler mit Blick auf den sektoralen 

Ansatz der gegenwärtigen Reformdiskussion  in Rheinland-Pfalz ganz aktuell 

eine asynchrone Entwicklung der gemeindlichen Ebene prognostizieren. Eine 

                                            
9 Zu Recht kritisch insoweit Schliesky, NordÖR 2012, 57, 61 f. 
10 Kritisch insoweit bereits S. M. Junkernheinrich/J. Ziekow u. a., Begleitende 
Gesetzesfolgenabschätzung zu den Entwürfen des Ersten und Zweiten Landesgesetzes zur 
Kommunal- und Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz – Zusammenfassung und 
Handlungsempfehlung (Stand 28.1.2010), S. 10, die von einem negativen Entkoppelungseffekt 
sprechen und vor allem eine „Zementierung von Kreisstrukturen“ befürchten. 
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Entwicklung, die am Ende, statt Kosten zu sparen, sogar zu höheren Transak-

tionskosten führen werde!11  

Weitere zentrale Anforderung: Rationalität der Entscheidungsfindung! 

Dazu kommt eine für den Normalbürger nur schwer nachvollziehbare Debatte, 

wie viele Ortsgemeinden von einer Verbandsgemeinde verwaltet werden kön-

nen? Sind es lediglich acht, wie eine Expertengruppe in Mecklenburg-

Vorpommern empfohlen hat,12 sind es 51, wie der Kollege Junkernheinrich in 

einer – durchaus pragmatischen - Anlehnung an die derzeitigen Höchstzahlen 

annimmt,13 oder sind es 75, übergangsweise sogar 95, wie Gutachter der Uni-

versität Trier mutmaßen?14 Und wie viele Einwohner sollte eine Verbandsge-

meinde denn nun haben: Achttausend? Zehntausend oder zwölftausend?  

Wer zurück blickt, der wird erkennen: All diese Diskussionen hatten wir bereits 

einmal: nämlich in den 1970er Jahren, damals, als Expertenrunden in den 

großen Bundesländern stolz die Ablösung der geschichtlich „gewordenen“ 

Gemeinde durch die neue ‚geplante‘ Gemeinde feierten;15 als die Planung 

‚vom Reißbrett‘ an die Stelle gewachsener Identifikation trat, und als eine gan-

ze Generation der „Magie verwaltungswissenschaftlicher Zahlenspiele“ ver-

fiel.16 Und so bleibt das unbehagliche Gefühl, dass die eigentlichen Kosten der 

damaligen Planungsmanie, nämlich die demokratischen Kollateralschäden in 

der Gestalt mangelnder Wahlbeteiligung, mangelnden politischen Interesses 

und auch mangelnder Identifikation und mangelnden ehrenamtlichen Enga-

gements bis heute verdrängt werden. 

                                            
11 Zsinka, DÖV 2013, 61, 62. 
12 Vgl. S. W. Rosenfeld/W. Kluth u. a., Zur Wirtschaftlichkeit gemeindlicher Verwaltungsstrukturen in 
Sachsen-Anhalt, Abschlussbericht zu einem Gutachtenauftrag des Innenministeriums des Landes 
Sachsen-Anhalt, Typoskript v. 19.6.2007, S. 220. 
13 Vgl. M. Junkernheinrich u. a., Gutachten Teil A. 
14 Vgl. die Studie „Nachhaltige Kommunalstrukturen in RLP“ – 2.2.2011, erstellt vom Fachbereich IV – 
Volkswirtschaftslehre, abrufbar unter http://www.vgv-
kelberg.de/vg_kelberg/Aktuelles/Verwaltungsreform/Gutachten%20Universit%C3%A4t%20Trier%20-
Projektergebnisse%20Phase%202%20-%20Kelberg.pdf , wo für diesen Falle allerdings eine 
nachfolgende Reduktion der Zahl der Ortsgemeinden auf maximal 75 Gemeinden für notwendig 
erachtet wird; vgl. aus der regionalen Presse auch TV vom 3.2.2011, 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/daun/aktuell/Heute-in-der-Dauner-Zeitung-Das-
Fusionsspiel-in-der-Eifel-kann-beginnen;art751,2675403. 
15 Vgl. Hoppe/Rengeling, Rechtschutz bei der kommunalen Gebietsreform, 1973, S. 4. 
16 So bereits die Kritik von H.-U. Erichsen an den nordrhein-westfälischen Gebietsreformen von 1967 
– 1974, vgl. dens., Kommunalrecht des Landes Nordrhein-Westfalen, 2. Aufl. 1997, S. 30 mwN. 
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Kann es da verwundern, wenn es vielen Bürgerinnen und Bürgern bange 

wird? Bange, weil das, was für sie die Heimatgemeinde ausmacht, mit diesen 

Zahlen nicht erfassbar ist: nämlich die Gemeinde als der persönliche Nähe- 

und Erfahrungsraum! Weil die Reformdiskussion – wie eine regionale Zeitung 

beiläufig titelte - tatsächlich eher als ‚Fusionsspiel‘17 wahrgenommen wird 

denn als rational nachvollziehbarer Prozess! 

Und dies ist nicht nur ein politisches Problem. Das Problem schlägt vielmehr 

unmittelbar auf die verfassungsrechtliche Bewertung durch: Denn auch wenn 

die Verfassungsgerichte dem Gesetzgeber weite Spielräume bei der Festle-

gung abstrakter Kriterien für eine Neugliederung einräumen, eines bleibt stets 

unverzichtbar: nämlich die rationale Begründbarkeit jeder einzelnen Festle-

gung! Etwa auch der Festlegung von Mindesteinwohnerzahlen.  

Dabei reicht es nicht hin, dass sich rationale Begründungen irgendwo objektiv 

finden lassen. Entscheidend ist, dass der Gesetzgeber seine Festlegung rati-

onal begründet. Wer sich hier – etwa hinsichtlich der genannten Mindestein-

wohnerzahlen - auf die Suche macht, der wird bitter enttäuscht! Gewiss, die 

genannten Größenordnungen sind uns aus anderen Ländern nicht unbekannt 

und können nicht wirklich überraschen: aber warum gerade 10.000 und 

12.000, das bleibt im Ergebnis ungeklärt! 

Und wie damals folgt das Grundsätze-Gesetz dem unverbrüchlichen Glauben, 

dass territoriale Erweiterungen automatisch mit Kostenersparnissen verbun-

den seien - insbesondere im Personalbereich. Dass gerade die großen Re-

formen in NRW am Ende zu einer höheren Zahl von öffentlich Bediensteten 

geführt haben, wird natürlich nicht diskutiert.18 

                                            
17 Vgl. TV vom 2.3.2011: „Das Fusionsspiel in der Eifel kann beginnen“, s. 
http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/daun/aktuell/Heute-in-der-Dauner-Zeitung-Das-
Fusionsspiel-in-der-Eifel-kann-beginnen;art751,2675403. 
18 Hierzu Dietlein/Thiel, Verwaltungsreform in Rheinland-Pfalz, 2006, S. 95 mwN.; J. Dietlein, in: 
Gemeinde und Stadt, Beilage 6/2009 zu Heft 12/2009, 1, 5 m.w.N.; vgl. in diesem Kontext auch die im 
Wesentlichen gleichlaufende Kritik des GStB RLP, dargestellt in LT-Drs. 15/4488, S. 24; mit 
detaillierten Untersuchungen auch Kluth/Rosenfeld., Zur Wirtschaftlichkeit gemeindlicher 
Verwaltungsstrukturen in Sachsen-Anhalt, Abschlussbericht zu einem Gutachtenauftrag des 
Innenministeriums des Landes Sachsen-Anhalt, Typoskript v. 19.6.2007. Ebenso Otting/Neun, 
NordÖR 2002, 139, 141. 
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Das Wichtigste: Den Kerngedanken der kommunalen Selbstverwaltung 

wahren! 

Gewiss: Rheinland-Pfalz ist nicht Nordrhein-Westfalen - und der dortige Kahl-

schlag der 70er Jahre steht in Rheinland-Pfalz auch heute nicht bevor. Auch 

hier gilt es Augenmaß zu bewahren! Aber es ist ein schleichendes Gift! Ge-

bietsreformen sind von Natur aus Einbahnstraßen. Sie gehen immer nur in 

Richtung größerer Einheiten! Mit jeder Reform verschwindet unwiederbringlich 

ein Stück gewachsener Kommunalgeschichte. Und deshalb ist es wichtig, im-

mer wieder darauf hinzuweisen: Gemeinden sind keine konventionellen Ver-

waltungseinheiten. Sie sind – wie das BVerfG ausgeführt hat -: 

‚selbstständige Gemeinwesen, die … ihren Bürgern ein überzeugender 

Anlass für ihre lokale politische Identifikation sein sollen‘.19  

Noch pointierter könnte man formulieren: Gemeinden sind das organisatori-

sche Gehäuse, das den Bürgerinnen und Bürger Raum und Rahmen zur Ver-

waltung ihrer eigenen örtlichen Angelegenheiten geben soll. Die Überschau-

barkeit des Raumes und die Erkennbarkeit der örtlichen Angelegenheiten als 

eigene Angelegenheiten bleiben dabei das Lebenselixier gemeindlicher 

Selbstverwaltung.20 Hierin unterscheiden sich die Gemeinden maßgeblich von 

anderen Verwaltungseinheiten, ja sogar von den Kreisen auf kommunaler 

Ebene, denen primär überörtliche und staatliche Aufgaben zugewiesen sind! 

Ohne örtliche Gemeinschaft, ohne die Identifikation der Bürgerinnen und Bür-

ger mit ihrer Gemeinde, gibt es keine Gemeinde im Sinne des GG und der 

Landesverfassung!  

Diese Botschaft ist in neuerer Zeit auch bei den Verfassungsgerichten ange-

kommen: Die dort lange verbreitete Indifferenz gegenüber einer ungebremsten 

Flächenausdehnung kommunaler Körperschaften ist mittlerweile einem durch-

aus sensiblen Problembewusstsein gewichen. Dies musste zuletzt der Ge-

setzgeber des Landes Mecklenburg-Vorpommern schmerzhaft zur Kenntnis 

nehmen. Sein auf die Landkreise bezogener Reformansatz, der einseitig auf 

                                            
19 BVerfGE 107, 1, 14. 
20 Vgl. Schönfelder/Schönfelder, Selbstverwaltung ist Verwaltung in überschaubaren Räumen, 
SächsVBl. 2007, 249 ff. 
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flächenmäßige Expansion setzte, wurde von dem dortigen Landesverfas-

sungsgericht spektakulär gekippt.21 

Und mit Blick auf diese Entscheidung fragt man sich natürlich, welche Vorga-

ben in Rheinland-Pfalz getroffen wurden, um einer ungebremsten Erweiterung 

der Verbandsgemeinden entgegen zu wirken? Die Antwort des Gesetzes ist 

Schweigen! Ebenso wenig hat die Frage der Pass- und Anschlussfähigkeit der 

Verbandsgemeinden an die Kreise im Gesetz Berücksichtigung gefunden – 

und das, obgleich dem Grundsatz der systemkonformen Abstufung von Krei-

sen und Gemeinden durchaus Verfassungsrang zukommt. Es ist schon be-

zeichnend, dass der Kollege Junkernheinrich in seiner Stellungnahme – im 

Ergebnis völlig überzeugend - autonome Parameter entwickelt, um unge-

bremsten Flächenausdehnungen entgegen zu steuern. Allein: diese Hausauf-

gaben hätte der Gesetzgeber wohl selbst erledigen müssen!  

Dieser Hausaufgabe kann man sich auch nicht mit der fragwürdigen These 

entziehen, dass es sich bei den Verbandsgemeinden um Gemeindeverbände 

und nicht um Gemeinden handele.22 Denn in jedem Falle liegt die zentrale 

Funktion der Verbandsgemeinden in der Wahrnehmung örtlicher Aufgaben. Es 

gehört daher auch für die Verbandsgemeinden zu den zentralen verfassungs-

rechtlichen Zielvorgaben, örtliche Expertise und örtliches Engagement zu ge-

nerieren. Verbandsgemeinden, die dieses Ziel aufgrund ihrer flächenmäßigen 

Ausdehnung nicht mehr erreichen können, sind – jenseits aller ökonomischen 

Aspekte – letztlich nicht mehr leistungsfähig! Sie sind nämlich nicht in der La-

ge, die eigentlichen Zielsetzungen kommunaler Selbstverwaltung, nämlich 

Bürgerpartizipation und Bürgernähe, nachhaltig zu verwirklichen. 

Fernab aller verfassungsrechtlichen Erwägungen sollte zudem niemand über-

sehen, dass die Verbandsgemeinden in den vergangenen 40 Jahren ein fester 

Bestandteil der örtlichen Identifikation der Bürgerinnen und Bürger geworden 

sind! Und Gemeinde ist eben auch, was Bürgerinnen und Bürger als örtliche 

                                            
21 Vgl. VerfGH MV, LKV 2007, 457 ff 
22 Höchst zweifelhaft insoweit etwa VerfGH RLP, VerwRspr. 1978, 641, 646, der in der unterstellten 
gemeindeverbandlichen Struktur der Verbandsgemeinden ungeachtet der örtlichen Ausrichtung der 
Verbandsgemeinden einen „essentiellen Unterschied“ gegenüber den Einheitsgemeinden sieht, der 
auch Rückwirkungen auf die Prüfungsintensität von Eingriffen habe, die danach unterhalb der 
Prüfungsintensität für Eingriffe in den Bestand einer Einheitsgemeinde liegen soll. 
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Gemeinschaft wahrnehmen, womit sie sich identifizieren.23 Hier haben Ver-

bandsgemeinden einen Platz im Herzen der Menschen erobert – das ist keine 

Drohung, sondern ein großes Kompliment an den Gesetzgeber! 

Die Konsequenz: Verwaltungsreform mit den Bürgern, nicht gegen die 

Bürger 

Es ist daher richtig, wenn die Landesregierung den Abschluss freiwilliger Ver-

einbarungen in der Vergangenheit gefördert hat. Die hier erzielten Erfolge sind 

positiv zu bewerten. Aber diese Regel gilt auch umgekehrt: nämlich in Form 

der Erkenntnis, dass es nicht gelingen kann, Identifikation „von oben“ zu ver-

ordnen. Wer den Gemeindereformen zum Erfolg verhelfen will, der muss sich 

um die Bürgerinnen und Bürger kümmern. Ihr Votum darf nicht außer Acht 

bleiben.  

Es ist kaum vermittelbar, wenn Bürgerinnen und Bürger zwar über den Bau 

eines Bahnhofs entscheiden dürfen, ihr Votum aber zu übergehen, wenn es 

um den Erhalt ihrer örtlichen Gemeinschaft geht. Insofern wäre es fatal, nach 

dem formalen Ablauf der sog. Freiwilligkeitsphase in den Bemühungen um 

konsensuale Lösungen nachzulassen und den Hebel bürokratisch in Richtung 

staatlicher Zwangsmaßnahmen umzulegen.  

Und schließlich gilt: Wer den Reformen in Rheinland-Pfalz zum Erfolg verhel-

fen will, der muss immer auch den Gesamtkontext von Gebietsreformen be-

rücksichtigen. Wenn sich daher neuerdings ein flexiblerer Umgang etwa mit 

bisherigen Kreisgrenzen andeutet, dann ist das in der Tendenz gewiss zu be-

grüßen.  

Das eigentliche Grundproblem, nämlich die bisherige, im Gesetz nach wie vor 

als Regelfall verankerte Bindung der Gemeindereformen an die bisherigen 

Kreisgrenzen, wird damit allerdings nicht gelöst. Nicht nur den Bürgerinnen 

und Bürgern ist es sachlich nicht vermittelbar, warum alte Kreisgrenzen einer 

künftigen Ausgestaltung von Verbandsgemeinden entgegenstehen sollen, 

wenn dieselben Kreisgrenzen in einer zweite Reformwelle ohnehin neu gezo-

gen werden. Auch verfassungsrechtlich bleibt diese verfehlte Weichenstellung 

eine der großen Fallstricke der Reform. Denn – um es deutlich zu sagen - es 
                                            
23 Zu diesem soziologischen Gemeindebegriff etwa Mecking/Oebbecke, in: dies. (Hrsg.), Zwischen 
Effizienz und Legitimität, 2009, S. 1, 19. 
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geht hier ja nicht – wie teilweise vereinfachen behauptet wird - um eine bloße 

Abschichtung verschiedener kommunaler Reformebenen, also eine sog. Seg-

regation. Über die Zulässigkeit derartiger Segregationen mag man so oder so 

denken. Hier geht es um etwas ganz Anderes, nämlich um die aktive Bindung 

einer auf Jahrzehnte angelegten Reform an Leitlinien, die bereits zu Beginn 

der Gemeindereformen ihrerseits für reformbedürftig erachtet werden. Diese 

offenkundige Widersprüchlichkeit des Reformansatzes hängt wie ein „Damok-

lesschwert“ über der gesamten Reform. Also auch über den noch folgenden 

Einzelgesetzen. Denn diese sollen ja die Leitbilder und Leitlinien des Reform-

grundsätze-Gesetzes realisieren. Ihr Schicksal ist damit untrennbar verknüpft 

mit der juristischen Tragfähigkeit eben dieser Leitbilder und Leitlinien. Und 

diese stehen auf wankendem Grund! 

Wer die Reform auf rechtliche sicheren Grund stellen will, der sollte die Kraft 

aufbringen, diese falsche Weichenstellung nicht nur durch unverbindliche Ge-

sprächsangebote zu korrigieren, sondern durch ein normatives Nachsteuern. 

Wir brauchen im Grunde eine Reform der Reform! Hierbei wäre es nur folge-

richtig, den betroffenen Gemeinden die Möglichkeit zu geben, die neuen Opti-

onen kreisgebietsüberschreitender Modelle jetzt nochmals zu diskutieren und 

neue Vorschläge zu erarbeiten. Freiwillige Lösungen sind und bleiben der Kö-

nigsweg jeder Gebietsreform! 

Reform aus einem Guss: Gegen ein Vorpreschen mit Einzelfusionen! 

Nicht zuletzt würde dieser Weg eine zweite – verfassungsrechtlich ebenfalls 

hochbrisante  – Baustelle entschärfen, nämlich die einer zeitlichen Staffelung 

der Gemeindereformen. Schon politisch erscheint eine solche Staffelung kont-

raproduktiv: Denn muss es von den betroffenen Gemeinden nicht doch als ei-

ne Art ‚Sanktionierung‘ empfunden werden, wenn einige von ihnen sozusagen 

bereits im Vorfeld einer noch nicht abgeschlossenen Gesamtplanung fusio-

niert zu werden? 

Hinzu kommt die verfassungsrechtliche Brisanz eines solchen Vorgehens: 

Denn erneut würden durch dieses – nunmehr zeitlich gestückelte - Vorgehen 

Entscheidungen auseinander gerissen, die nur einheitlich rational getroffen 

werden können. 
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Zu Recht hat bereits der Kollegen Junkernheinrich als Regierungsgutachter 

darauf hingewiesen, dass jede örtliche Neugliederungsmaßnahme in ein übe-

rörtliches Gesamtkonzept eingepasst sein muss.24 Diese Bewertung steht 

vollständig in der Tradition verwaltungswissenschaftlicher Betrachtung. So 

führte der Bonner Verwaltungsrechtler Jürgen Salzwedel bereits Ende der 

1960er Jahre aus: - ich zitiere - 

‚Lokales Stückwerk zu schaffen, kann vereinzelte Eingemeindungen 

rechtfertigen, nicht aber solche einer postulierten Gesamtreform.‘25.  

Man kann dasselbe auch bildlich formulieren:  Wer eine Reform ‚aus einem 

Guss‘ machen will, der muss auch eine einheitliche Gussform herstellen und 

darf nicht auf mehrere kleine Gussförmchen zugreifen! Die Durchführung ge-

nau einer solchen  Gesamtreform war und ist aber das Ziel des vorgeschalte-

ten Grundsätze-Gesetzes. Wenn das aber so ist, dann muss auch umgekehrt 

gelten, dass parzellierende, zeitlich gesplittete Einzelmaßnahmen mit der Sys-

tematik des Grundsätze-Gesetzes nicht in Einklang stehen! 

Die verfassungsrechtlichen Konsequenzen eines Abweichens von diesem 

Grundkonzept wären durchaus erheblich: Denn auch wenn die Verfassungs-

gerichte dem Gesetzgeber weite Reformspielräume zuerkennen, eines haben 

sie dem Gesetzgeber strikt verwehrt, nämlich die einmal gesetzten Vorgaben 

einer Reform ohne sachlich zwingenden Grund zu verlassen. 

Es ist insofern verfassungsrechtlich wie auch politisch geboten, Gebietsände-

rungen, soweit sie nach eingehender Prüfung wirklich notwendig sind und 

nicht im Konsens herbeigeführt werden können, erst dann ins Werk zu setzen, 

wenn das Gesamtwerk konzeptionell abgeschlossen ist. Die damit verbleiben-

de Zeit kann im Übrigen durchaus sinnvoll genutzt werden; insbesondere  um 

das Gespräch mit den Gemeinden, den Bürgerinnen und Bürgern aufzuneh-

men, um freiwillige Lösungen großzügig zu unterstützen und so die Voraus-

setzungen zu schaffen, die für gemeindliche Reformen das wichtigste sind: 

nämlich die Zustimmung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort! 

                                            
24 Vgl. Junkernheinrich u. a., Fusion von Verbandsgemeinden und verbandsfreien Gemeinden in 
Rheinland-Pfalz, Teil B, 2012, S. 20. 
25 DÖV 1969, 546, 547. 
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Schlussbemerkung: 

Die Kommunalreform hat viele Facetten: materiell rechtliche und prozessrecht-

liche. Nicht alle Aspekte sind abschließend geklärt. Zudem steht die Reform – 

rechtlich gesehen - noch weitgehend an ihrem Anfang. Gerade die noch aus-

stehende Umsetzungsphase wird allen Beteiligten viel Arbeitskraft und höchs-

ten Einsatz abverlangen. Hier geht es dann um die Bewertung der Situation 

vor Ort bereiten - die Frage etwa, welche landschaftlichen, historischen und 

sonstigen Besonderheiten bei einer Neukonfigurierung der Gemeinden zu be-

achten sind, oder die Frage, wie die Leistungskraft vor Ort realistisch einzu-

schätzen ist.  

Die Last der Normauslegung wird zunächst und vor allem den Gesetzgeber 

bzw. das vorbereitende Ressort treffen – parallel aber auch die betroffenen 

Gemeinden selbst. Sie sollten diese Umsetzungsphase sehr wachsam beglei-

ten sollten. Denn gerade die legislativen Umsetzungsakte unterliegen im Falle 

möglicher rechtlicher Auseinandersetzungen einer intensiven gerichtlichen 

Überprüfung. 

Dabei sind die Gemeinden – wie der Verfassungsgerichtshof dieses Landes 

zu Recht betont hat - nicht „Objekt“ staatlicher Reform, sondern immer auch 

Partner im Prozess der Gemeinwohlkonkretisierung. Eben deshalb haben die 

Gerichte den Gemeinden ein starkes Mitspracherecht eingeräumt, aber auch 

die Befugnis, ungerechtfertigte Zugriffe auf den eigenen Fortbestand notfalls 

gerichtlich abzuwehren. Ich wünsche diesem Lande, dass es durch alle streiti-

ge Diskussion hindurch zu tragfähigen Lösungen findet. Und dass es sich da-

bei  jenes Augenmaß bewahrt, das die Politik dieses Landes bislang ausge-

zeichnet hat.“ 
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Prof. Dr. Dr. Markus Thiel, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-

Westfalen, Abteilung Köln 

„Form follows function! – Zur ‚dauerhaften Leistungsfähigkeit‘ als gesetzliches 

Leitkriterium der Gebietsreform in Rheinland-Pfalz 

Inmitten der kontroversen Diskussionen um die anstehenden Einzelmaßnah-

men der Gebietsreform auf Verbandsgemeindeebene erscheint es erforderlich, 

einmal innezuhalten und sich das zentrale Ziel der Reform vor Augen zu führen. 

Angestrebt ist der Erhalt bzw. die Schaffung einer dauerhaften Leistungsfähig-

keit und Zukunftsfähigkeit der rheinland-pfälzischen Verbands- und Ortsge-

meinden. Dies ist ein Ziel, das uneingeschränkt konsensfähig ist. Umso wichti-

ger ist es, auf dem Weg hin zu diesem Ziel auf Konsens zu setzen statt auf 

Konfrontation. 

Auch das geltende Reformgesetz, dessen Umsetzung im Wege von Fusionen 

auf Verbandsgemeindeebene nunmehr als nächster Schritt bevorsteht, erklärt 

es zum Ziel, ‚die Leistungsfähigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit und die Verwal-

tungskraft der verbandsfreien Gemeinden und der Verbandsgemeinden im Inte-

resse einer bestmöglichen Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger‘ 

durch Gebietsänderungen zu verbessern (§ 1 Abs. 1 S. 2 KomVwRGrG RLP). 

Das Leitkriterium für die Gebietsreform ist damit auch nach dem Willen des Ge-

setzgebers die Leistungsfähigkeit der Kommunen. Diese soll landesweit und 

dauerhaft sichergestellt werden. Diese Leistungsfähigkeit ist dabei als Oberbe-

griff für weitere Kriterien zu verstehen, die mit der Reform verknüpft sind. Zur 

Leistungsfähigkeit gehören beispielsweise Verwaltungskraft, Wettbewerbsfä-

higkeit, Planungs- und Entscheidungsfähigkeit. All das sind positiv besetzte Be-
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griffe, die – tritt man ihnen näher – freilich Gefahr laufen, zu Leerformeln zu de-

generieren und reformatorischen Beliebigkeiten Tür und Tor zu öffnen. Jeden-

falls der Begriff der ‚Leistungsfähigkeit‘ muss daher mit Leben gefüllt werden. 

Was also bedeutet ‚Leistungsfähigkeit‘? Es handelt sich um einen relativen Be-

griff: Ob eine Kommune in der Lage ist, dauerhaft ihre Leistungen zu erbringen, 

hängt stets davon ab, welche Aufgaben sie zu erfüllen hat. Mit Aufgaben sind 

die Verbands- und Ortsgemeinden nun reichlich beladen. Unter Leistungsfähig-

keit versteht man also jedenfalls die Fähigkeit einer Kommune, die Ihnen durch 

den Gesetzgeber übertragenen Aufgaben eigenständig und selbstverantwortlich 

zu erfüllen. Darüber hinaus ist eine Gemeinde jedoch nur dann leistungsfähig 

anzusehen, wenn sie zugleich in der Lage ist, freiwillige, also selbst gewählte 

Selbstverwaltungsaufgaben für die Einwohnerinnen und Einwohner wahrzu-

nehmen. Und dies nicht sozusagen auf niedrigstem, gerade noch tolerablem 

Niveau, sondern „qualitativ hochwertig, effektiv und effizient“. 

Vor diesem Hintergrund gehört zur Leistungsfähigkeit eine Vielzahl verschiede-

ner Einzelaspekte, von denen hier nur wenige beispielhaft genannt sein sollen: 

Eine hohe Qualität der für die Einwohnerschaft erbrachten Leistungen, dies be-

deutet etwa: eine rechtzeitige, zügige und vollständige Gewährung der gesetz-

lich zustehenden Leistungen, ein sinnvoller Einsatz hinreichend qualifizierten 

Personals sowie eine ordnungsgemäße und sachgerechte Ausübung von Ver-

waltungsspielräumen wie des Ermessens. 

Auch die Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerfüllung spielt durchaus eine große 

Rolle. Es ist aber in aller Deutlichkeit zu sagen: Sie stellt lediglich ein Teilele-

ment der Leistungsfähigkeit dar; diese ist also keinesfalls auf sozusagen rein 

pekuniäre Kriterien verengt. Es kann zur Bewertung der Leistungsfähigkeit einer 

Kommune nicht allein auf wirtschaftliche Spielräume ankommen, auf ein prall 

gefülltes Stadtsäckel oder auf im Vergleich mit den Ausgaben besonders hohe 

Einnahmen. Selbstverständlich wird man von eher ‚klammen‘ Kommunen keine 

großen Sprünge etwa bei den freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben erwarten 

können. Und so wird auch zu Recht eine angemessene finanzielle Ausstattung 

und Verfügungsfreiheit als unerlässliche Bedingung für die Verwirklichung der 

kommunalen Selbstverwaltung betrachtet. ‚Ohne Moos nix los!‘ gilt eben auch 

und vor allem auf der untersten und bürgernächsten Verwaltungsebene. 
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Unerlässlich ist es jedoch, die Überlegungen zur Gebiets- und Verwaltungsre-

form nicht allein oder auch nur vorrangig von wirtschaftlichen Erwägungen len-

ken zu lassen. Denn eine wichtige Erkenntnis der Erfahrungen mit kommunaler 

Selbstverwaltung in den vergangenen Jahrzehnten ist, dass eine dezentrale, 

selbstverwaltende und selbstverantwortliche Verwaltung der örtlichen Angele-

genheiten mit teilweise unvermeidbaren Kosten verbunden ist. Auch wenn das 

oftmals behauptete Einsparpotenzial zentral organisierter Verwaltungsstruktu-

ren noch immer nicht zweifelsfrei schlüssig belegt ist, hat eine kleingliedrige, 

den örtlichen Besonderheiten angepasste Verwaltungsstruktur sicherlich ihren 

Preis. Wenn wir die verfassungsrechtlich garantierte Selbstverwaltung auf 

kommunaler Ebene ernst nehmen wollen, müssen wir diesen Preis aber zu zah-

len bereit sein. 

Wer nun schlicht den Rotstift ansetzen oder durch Zusammenlegungen und 

Maßstabsvergrößerungen ohnehin in ihren Langzeitauswirkungen zweifelhafte 

Einsparungen realisieren will, verkennt den Sinn der Verwaltungsstrukturen: Sie 

dienen ausschließlich den Einwohnerinnen und Einwohnern im Land und sind 

daher ganz vorrangig an ihren Interessen und Bedürfnissen auszurichten.  

‚Form follows function‘, so lautet eine englischsprachige Faustformel. Die Form 

hat der Funktion zu folgen. Und so ist gerade auch in Rheinland-Pfalz mit seiner 

bunten kommunalen Ebene besonderer Wert darauf zu legen, dass man die 

Bürgerinnen und Bürger bei der Gebietsreform nicht ‚abhängt‘ oder ihre Belan-

ge unberücksichtigt lässt. Insoweit greifen Modelle für die Gebietsreform, die 

primär an ökonomischen Gesichtspunkten orientiert sind, vor allem im Hinblick 

auf die Bedeutung der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie zu kurz: Es geht 

eben nicht nur um eine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Und diese allein kann 

damit auch nicht das Ziel gesetzgeberischer Umgliederungsmaßnahmen sein. 

Vielmehr ist das Kriterium gemeindlicher Leistungsfähigkeit untrennbar mit der 

Art und Weise der Aufgabenerfüllung verknüpft. 

Auch der rheinland-pfälzische Gesetzgeber ist sich dieser dienenden Funktion 

der Verwaltungsstrukturen bewusst, wenn er im Grundsätzegesetz hinsichtlich 

des Kriteriums der dauerhaften Leistungsfähigkeit ganz entscheidend darauf 

abstellt, ob die Aufgaben qualitativ hochwertig sowie sach-, bürger- und ortsnah 

erfüllt werden (§ 1 Abs. 1 S. 1 KomVwRGrG RLP). Diese Sach-, Orts- und Bür-
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gernähe muss damit als der Nukleus der Leistungsfähigkeit und daher auch als 

das fundamentale Zielkriterium jeder Reform betrachtet werden. Denn kommu-

nale Selbstverwaltung ist gewissermaßen lebensnotwendig auf örtliche Struktu-

ren angewiesen, die eine Identifikation der Bevölkerung mit den Angelegenhei-

ten der örtlichen Gemeinschaft fördern, bürgerschaftliches Engagement aktivie-

ren und auch durch unmittelbare Auswirkungen ‚vor Ort‘ belohnen. Die Ge-

meindeebene muss von der Bevölkerung als der ihrer Lebenswirklichkeit nächs-

ter demokratischer ‚Aktionsradius‘ wahrgenommen werden. 

‚Leistungsfähig‘ bedeutet damit in allererster Linie: ‚Leistungsfähig für die Ein-

wohnerinnen und Einwohner‘. Die Gebietsstruktur und damit auch die territoria-

le Neugliederung sind kein Selbstzweck, sondern sollen die Aufgabenwahr-

nehmung für die Bevölkerung optimieren. Nur vor diesem Hintergrund können 

die Regelungen des Grundsätzegesetzes interpretiert werden. Das Gesetz gibt 

Mindesteinwohnerzahlen für Verbandsgemeinden und verbandsfreie Gemein-

den vor (§ 2 Abs. 2 KomVwRGrG RLP). Deren Unterschreitung kann allerdings 

unbeachtlich sein, wenn die Gemeinde ‚besondere Gründe‘ für diese Unter-

schreitung und damit auch für den Erhalt ihrer Eigenständigkeit für sich geltend 

machen kann und sie zudem die Gewähr für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit 

bietet (§ 2 Abs. 3 S. 2 und 3 KomVwRGrG). 

An dieser Stelle beginnt nun die eigentliche Arbeit auf kommunaler Ebene: In 

jeder Verbandsgemeinde und verbandsfreien Gemeinde ist im Einzelnen zu 

ermitteln, ob ‚besondere Gründe‘ bestehen. Je weiter die Gemeinde hinter den 

gesetzlichen Mindestzahlen zurückbleibt, desto schwerer müssen diese Gründe 

wiegen. Der Gesetzgeber zählt selbst einige solcher Gründe auf, ohne dass 

diese freilich als abgeschlossener Katalog zu verstehen wären. Es ist mithin 

den Gemeinden in die Hand gegeben, ihre örtlichen Besonderheiten argumen-

tativ in solche besonderen Gründe ‚umzumünzen‘ und gleichzeitig Belege für ih-

re dauerhafte Leistungsfähigkeit zu liefern. Der Gesetzgeber wird diese ‚beson-

deren Gründe‘ bei jeder Fusionsentscheidung im Einzelfall zu berücksichtigen 

und in seine Abwägung einzubeziehen haben. 

Wann aber bietet eine Gemeinde, die solche ‚besonderen Gründe‘ für sich gel-

tend machen kann, auch die Gewähr für eine dauerhafte Leistungsfähigkeit der 

Aufgabenerfüllung? Dies ist eine Zukunftsprognose, die sachgerecht zunächst 
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auf die Qualität der bisherigen Aufgabenerfüllung, also auf die Bewährung der 

Kommune gestützt werden kann. Die finanzielle Situation der fraglichen Kom-

mune in den vergangenen Jahren kann im Rahmen dieser Prognose nur einen 

von mehreren zu berücksichtigenden Aspekten darstellen. Weitere Anhalts-

punkte für die bisherige Qualität der Aufgabenerfüllung sind etwa die Zufrieden-

heit der Bevölkerung mit den Leistungen der Verwaltung, eine moderne Infra-

struktur, Erfolge bei der Ansiedlung von Unternehmen und bei der Wirtschafts- 

und Tourismusförderung. Auch gut ausgebildetes und effizient eingesetztes 

Personal sprechen für eine qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung.  

Neben die qualitativ hochwertige Aufgabenerfüllung treten die zentralen Kriteri-

en der Sach-, Orts- und Bürgernähe. Sie weisen untereinander gewisse Über-

schneidungen auf. Bürgernähe bedeutet eine räumliche Nähe im Sinne einer 

‚Überschaubarkeit‘ und einer Erreichbarkeit der Verwaltungsleistungen, eine 

barrierefreie Beteiligung der Bevölkerung an der kommunalen Selbstverwaltung 

und eine für die Belange der Bürgerinnen und Bürger aufgeschlossene Verwal-

tung. Ortsnähe meint ebenfalls die räumliche Nähe und betont die Tatsache, 

dass Gemeinden keine reinen, beliebig umgestaltbaren Rechtskonstrukte, son-

dern territorial durch verschiedenste Entwicklungen „vorgeformte“ Einheiten 

sind. Sachnah schließlich sind Entscheidungen der Verwaltung, wenn diese mit 

den örtlichen Rahmenbedingungen und den rechtlichen Vorgaben vertraut ist 

und daher sachlich richtige und materiell gerechte Entscheidungen treffen kann. 

Bietet eine Verbandsgemeinde oder verbandsfreie Gemeinde die Gewähr zur 

Beachtung dieser Kriterien, so kann, nach unserer Auffassung: Muss (!) die Ei-

genständigkeit einer Verbandsgemeinde und verbandsfreien Gemeinde erhal-

ten bleiben. Warum sollte der Gesetzgeber differenzierte Kriterien für eine 

Unbeachtlichkeit einer nach den gesetzlichen Vorgaben zu geringen Einwoh-

nerzahl vorgeben, wenn er dann doch gewissermaßen beliebig zwangsfusionie-

ren könnte? Es erscheint ohne weiteres sachgerecht, wenn etwa eine Ver-

bandsgemeinde, die in den vergangenen Jahren gute Erfolge bei der sach-, 

orts-, und bürgernahen Aufgabenerfüllung vorweisen kann und zudem sparsam 

gewirtschaftet oder aber ihre Ortsgemeinden mit allzu hohen Umlagen ver-

schont hat, als ausreichend leistungsfähig nicht in den Sog der Gebietsumstruk-

turierungen gerissen wird. Denn dann ist zu erwarten, dass sie auch die Her-
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ausforderungen der Zukunft durch kluges und flexibles Agieren wird meistern 

können. 

Daher vermag auch die These nicht zu überzeugen, das KomVwRGrG RLP be-

gründe eine ‚passive Fusionspflicht‘ letztlich jeder Verbandsgemeinde bzw. ver-

bandsfreien Gemeinde, also auch solcher ohne nach den gesetzlichen Kriterien 

ermittelten Gebietsänderungsbedarf. Diese sehr restriktive Interpretation des 

Grundsätzegesetzes hat zur Konsequenz, dass der Gesetzgeber im Grunde 

völlig losgelöst von den selbst geschaffenen gesetzlichen Kriterien auch solche 

Verbandsgemeinden zwangsweise mit anderen zusammenschließen könnte, 

die die gesetzliche Mindesteinwohnerzahl deutlich überschreiten oder die sonst 

als hinreichend leistungsfähig zu gelten haben. Nochmals: Wieso sollte der Ge-

setzgeber akribisch gesetzliche Ausnahmeregelungen treffen, wenn letztlich 

doch jede Kommune fusioniert werden könnte? Es kann nicht Ziel der Gebiets-

reform sein, bislang leistungsfähige, aber angesichts der gesetzlichen Mindest-

zahlen zu kleine Einheiten zu schwächen, indem man sie mit „Problemfällen“ 

fusioniert. Sollten solche Verbandsgemeinden nicht vielmehr Vorbilder sein und 

ihre Eigenständigkeit behalten?  

Mit einer Nivellierung durch Gebietszusammenschlüsse löst man die Probleme 

nicht, sondern nimmt den Kommunen jeglichen Anreiz, dessen positive Auswir-

kungen letztlich dem gesamten Land zugute kommen könnten. Leistung muss 

sich also wieder und auf Dauer lohnen und nicht dadurch bestraft werden, dass 

man nur wenig sachgerechte Zusammenschlüsse vom Zaun bricht.  

Insoweit überzeugt auch die Annahme nicht, der Gesetzgeber verfolge mit dem 

Grundsätzegesetz jedenfalls auch das Ziel, die Lebensbedingungen in Rhein-

land-Pfalz insgesamt zu nivellieren. Ein solches ‚Nivellierungsgebot‘ lässt sich 

den Regelungen des Gesetzes – und diese müssen ja die Grundlage jeder In-

terpretation sein – nicht entnehmen, und auch verfassungsrechtlich ist es nicht 

geboten – soweit das Grundgesetz diese Frage anspricht, ist stets von ‚gleich-

wertigen‘, nicht von ‚gleichartigen‘ Lebensverhältnissen die Rede. Gerade in ei-

nem Land mit einer derartigen kommunalen Vielfalt wie Rheinland-Pfalz würde 

ein von oben verordnetes ‚Korsett‘ des Ausgleichs bestehender Ungleichheiten 

der Idee der kommunalen Selbstverwaltung zuwiderlaufen. 
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Im Interesse einer flächendeckend zukunftsfähigen Lösung ist nach alledem 

entschieden zu einer ‚Entschleunigung‘ der Reformen zu raten. Behalten wir 

dabei im Blick: Die Verwaltungsstrukturen haben dienende Funktion! Fusionen 

ohne ein flächendeckendes und überzeugendes Konzept gegen den Willen der 

Bevölkerung durchsetzen zu wollen, wird dieser Funktion nicht gerecht.“ 
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TOP: 3. Gebietsveränderungen in Rheinland-Pfalz   

TOP: 3.2 Aussprachen 

In der anschließenden Diskussion, in die sich insbesondere BmO Richard Pestemer, 

Neunkirchen, BmO Armin Obenauer, Neuhemsbach, Bürgermeister Aloysius 

Söhngen, Prüm, BmO Günter Knautz, Daaden, Bm Werner Müller, Kirn-Land, Bm 

Fritz Wagner, Kirn, Bm Rainer Becker, Budenheim, Bm/BmO Karl Schäfer, Maikam-

mer, BmIn Christiane Horsch, Schweich an der römischen Weinstraße und Abg. 

Hans-Josef Bracht, MdL, Parl. Geschäftsführer der CDU Landtagsfraktion, einge-

bracht haben, wird deutlich, dass die Landespolitik optimistisch in die Reform hinein-

gegangen sei, aber sich wegen der fehlenden Gesamtkonzeption und der gesetzlich 

vorgegeben Kreisgrenzenbindung relativ wenige freiwillige Fusionen ergeben hätten. 

Einvernehmen besteht hinsichtlich des Bürgerwillens, der Grundlage für jede Fusion 

sein müsse. Fusionen gegen den Willen von Gemeinden und Verbandsgemeinden 

werden abgelehnt. Freiwilligkeit sei der Königsweg jeder Fusion. Die nun aufgezeigte 

Möglichkeit, unter bestimmten Vorgaben auch freiwillige Fusionen über Kreisgrenzen 

hinweg zuzulassen, wird positiv bewertet. Kritisch vermerkt wird, dass fusionsbetrof-

fene Gemeinden erst über die Medien von Überlegungen des Innenministeriums er-

fahren hätten, wie die Situation der eigenen Gemeinde oder Verbandsgemeinde ge-
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wertet werde. Es wird die Forderung erhoben, die Reform zu stoppen; die Landesre-

gierung und die sie tragenden Landtagsfraktionen wären gut beraten, jetzt die „Reiß-

leine“ zu ziehen. In alle weiteren Schritte müsse die Kreisgebietsreform „eingezogen“ 

werden. Die Reform müsse und könne nur im Konsens aller großen Parteien durch-

geführt werden. Positiv bewertet wird die Ankündigung von Frau Ministerpräsidentin 

Malu Dreyer, die Fusionsvorbereitungen durch Moderationen vor Ort zu unterstüt-

zen. 

Bm Werner Müller, Kirn-Land, spricht negative Umlagenwirkungen infolge von Fusio-

nen an. Die Schulden des einen Fusionspartners müssten von den Gemeinden des 

anderen Fusionspartners mitgetragen werden. Prof. Dr. Martin Junkernheinrich, 

Technische Universität Kaiserslautern, stellt auf eine entsprechende Frage aus der 

Mitgliederversammlung klar, dass Grundlage der finanzwissenschaftlichen Aussagen 

in seinen Gutachten jeweils die Rechnungsergebnisse seien; er habe sich aus-

schließlich auf die amtlichen Werte des Statistischen Landesamtes bezogen, die im 

Übrigen von den Gemeinden selbst dem Statistischen Landesamt jeweils gemeldet 

worden seien. 

BmIn Christiane Horsch, Schweich an der römischen Weinstraße, berichtet über ihre 

Fusionserfahrungen als ehemalige Bürgermeisterin der aufgelösten Verbandsge-

meinde Neumagen-Dhron. Fusionen müssen gut vorbereitet sein. Die Bürgerschaft 

müsse frühzeitig eingebunden und mitgenommen werden. Fusionen erfordern Zeit, 

ihre Vorbereitung bis zur Umsetzung sei ein langwieriger Prozess. Die Fusion sei nur 

möglich geworden, weil eine der Ortsgemeinden in einen anderen Landkreis wech-

seln konnte. 

Abg. Hans-Josef Bracht MdL, Parl. Geschäftsführer der CDU Landtagsfraktion, führt 

aus, dass die Diskussion und die Vorträge in dieser Versammlung die Haltung seiner 

Fraktion bestätigt hätten. Er nimmt Bezug auf die großen Reformen der 1970er Jahr, 

die von allen Fraktionen gemeinsam vorbereitet und im Konsens aller politischen 

Kräfte durchgeführt worden sei, bei allen Konfliktpunkten, die aber zu vernünftigen 

Lösungen geführt werden konnten. Abg. Hans-Josef Bracht MdL bietet im Namen 

der CDU Landtagsfraktion an, für die Fortführung der Kommunal- und Verwaltungs-

reform eine von allen Landtagsfraktionen getragene Zielsetzung zu formulieren und 

diese dann gemeinsam im Zeitraum von 2014 bis 2019 umzusetzen. 
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Zu den einzelnen Wortbeiträgen nimmt Innenminister Roger Lewentz MdL Stellung. 

Dabei verweist er auf die seit dem Jahr 2009 intensiv geführte Diskussion und die 

Vielzahl von Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern fusionsbetroffener Ge-

meinden und Verbandsgemeinden. Er unterstreicht die Bedeutung artikulierten Bür-

gerwillens. Der Innenminister macht unmissverständlich deutlich, dass sämtliche 

Stellungnahmen, Gutachten und Positionierungen in jedem Einzelfall ausgewertet 

und in die Abwägung einbezogen werden. Der Innenminister macht deutlich, dass 

die jetzt eingeleiteten Schritte durch Einzelgesetze umgesetzt würden und danach 

auf einer angekündigten zweiten Stufe erst die Kreisgebietsreform angegangen wer-

de. Zu dem Vorschlag des Abg. Hans-Josef Bracht MdL führt Innenminister Roger 

Lewentz MdL aus, dass „wohlfeile Worte“ nicht weiter hülfen. Ihm sei kein einziger 

konkreter Gebietsänderungsvorschlag der CDU Landtagsfraktion bekannt. Er lädt die 

CDU Landtagsfraktion ein, mit konkreten Gebietsänderungsvorschlägen auf die Lan-

desregierung zuzugehen. 

Der Vorsitzende stellt klar, dass sich der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

zur parteipolitischen Neutralität verpflichtet habe. Diese Vorgabe in der Satzung wer-

de im Verband gelebt und gehöre zum Ehrenkodex aller Kolleginnen und Kollegen, 

die im Verband Verantwortung tragen. Es gehe dem Gemeinde- und Städtebund und 

den für ihn tätigen Kolleginnen und Kollegen ausschließlich um die Wahrung der Be-

lange seiner Mitglieder.  
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TOP: 4. Informationen   

TOP: 4.1 Webbasierte Bürgerbeteiligung26 

 

Anlagen 

 

 

 

 

 

                                            
26 Die Information erfolgt ausschließlich mittels dieser Niederschrift. Gegen diese Verfahrensweise 
ergab sich kein Widerspruch in der außerordentlichen Mitgliederversammlung. 
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TOP: 4. Informationen   

TOP: 4.2 Das elektronische Jagdkataster27 

Dr. Stefan Schaefer, Referent beim Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz 

Die Eigentümer der Grundflächen, die zu einem gemeinschaftlichen Jagdbezirk ge-

hören, bilden kraft Gesetzes eine Jagdgenossenschaft. Eines formalen Eintrittsaktes 

bedarf es nicht, ein Austritt ist nicht möglich. In Rheinland-Pfalz bestehen knapp 

2.400 Jagdgenossenschaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts.  

Charakteristisch ist eine enge Verbindung zwischen den Jagdgenossenschaften und 

den Gemeinden. Die Kommunen besitzen im Regelfall allein über ihr Waldeigentum 

Eigenjagdbezirke, auf deren selbstständige Nutzung sie aber verzichten (§ 9 Abs. 5 

LJG). Dies dient den Interessen der Jagdgenossenschaften, da die jagdlich wertvol-

len Waldflächen die gemeinschaftlichen Jagdbezirke deutlich aufwerten. In der Kon-

sequenz verfügt die Gemeinde in einer Vielzahl von Fällen über die größte Grundflä-

che in der Jagdgenossenschaft und der Ortsbürgermeister nimmt das Amt des Jagd-

vorstehers wahr oder wirkt zumindest im Jagdvorstand mit. Die Verwaltungsgeschäf-

te der Jagdgenossenschaft werden vielerorts auf die Gemeinde übertragen (§ 11 

                                            
27 Die Information erfolgt ausschließlich mittels dieser Niederschrift. Gegen diese Verfahrensweise 
ergab sich kein Widerspruch in der außerordentlichen Mitgliederversammlung. 
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Abs. 7 LJG). Nicht ausgezahlte Reinertragsanteile, welche die Jagdgenossen für den 

Wirtschaftswegebau zur Verfügung stellen, werden auf die beitragsfähigen Aufwen-

dungen und Kosten nach § 11 KAG angerechnet.  

Nach den jagdrechtlichen Vorschriften gehört es zu den Aufgaben des Jagdvor-

stands ein Jagdkataster (Grundflächenverzeichnis) der Jagdgenossenschaft anzule-

gen und zu führen. Es gibt Auskunft darüber, welche Grundeigentümer oder Nutz-

nießer der Jagdgenossenschaft als Jagdgenossen/Mitglieder angehören und welche 

Grundfläche dem einzelnen Jagdgenossen zuzurechnen ist. Auch die Recht-

sprechung bejaht eine Verpflichtung der Jagdgenossenschaft zur Führung eines 

Jagdkatasters. 

Aus folgenden Gründen ist das Jagdkataster für eine ordnungsgemäße Aufgabener-

füllung der Jagdgenossenschaft unverzichtbar: 

1. Beschlüsse der Jagdgenossenschaft bedürfen einer doppelten Mehrheit, näm-

lich der Mehrheit der anwesenden und vertretenen Jagdgenossen (Personen-

mehrheit) und der Mehrheit des Flächeninhalts der bei der Beschlussfassung 

vertretenen Grundfläche (Flächenmehrheit). Ein wirksamer Beschluss der Jagd-

genossenschaftsversammlung kommt nur zustande, wenn der Beratungsgegen-

stand gleichzeitig die Personen- und die Flächenmehrheit findet. Das Erfordernis 

der doppelten Mehrheit gilt für alle Abstimmungen in der Jagdgenossenschafts-

versammlung, auch für Wahlen. 

2. Der Anteil der einzelnen Jagdgenossen an den Nutzungen und Lasten der 

Jagdgenossenschaft richtet sich nach dem Verhältnis des Flächeninhalts ihrer 

beteiligten Grundflächen im Jagdbezirk. Dies gilt für den Reinertrag der Jagdnut-

zung gemäß § 12 Abs. 2 LJG, aber auch für die Erhebung von Umlagen zur De-

ckung des Finanzbedarfs der Jagdgenossenschaft.  

3. Eine Differenzierung zwischen bejagbaren Flächen und befriedeten Flächen 

im gemeinschaftlichen Jagdbezirk ist erforderlich und von erheblicher praktischer 

Bedeutung. Befriedete Bezirke sind Bestandteile des gemeinschaftlichen Jagd-

bezirks und zählen bei der Berechnung seiner Mindestgröße mit. Die Eigentümer 

befriedeter Bezirke gehören der Jagdgenossenschaft allerdings nicht an und ha-

ben keinen Anspruch auf Wildschadensersatz. Bei der Jagdverpachtung im We-

ge der öffentlichen Ausbietung müssen in der Bekanntmachung die Größe des 

Niederschrift außerordentliche MV 25.02.2013 
Seite 30 von 60



Außerordentliche Mitgliederversammlung am 25.02.2013 in Boppard; Ergebnisniederschrift 
Seite 31 von 34 

Jagdbezirks und die Größe der insbesondere durch Befriedung nicht bejagbaren 

Fläche enthalten sein. Für befriedete Bezirke wird im Regelfall keine Jagdpacht 

gezahlt. Die Pachtzahlung des Jagdpächters bezieht sich nach der vertraglichen 

Gestaltung üblicherweise auf die bejagbaren Flächen im Jagdbezirk.  

4. Als Konsequenz aus einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-

rechte muss in Deutschland die Möglichkeit einer Befriedung von Grundflächen 

aus ethischen Gründen geschaffen werden. Die Vorschrift soll Grundeigentü-

mern, welche die Jagd aus ethischen Gründen ablehnen, unter strengen Voraus-

setzungen die Möglichkeit eröffnen, über ein Antragsverfahren ihre Flächen zu 

befriedeten Bezirken erklären zu lassen. Auf diesen Flächen herrscht dann 

Jagdruhe, die Grundeigentümer gehören der Jagdgenossenschaft nicht mehr an.  

Künftig wird jagdrechtlich zwischen befriedeten Bezirken alter Art (insbesondere 

Gebäude, Hofräume, Hausgärten und Friedhöfe) und befriedeten Bezirken aus 

ethischen Gründen unterschieden werden müssen.  

Im Ergebnis ist demgemäß festzustellen, dass die Bedeutung eines vollständigen 

und aktuellen Jagdkatasters, das seitens jeder Jagdgenossenschaft anzulegen und 

zu führen ist, wächst. In der Praxis bestehen allerdings beträchtliche Defizite, die u. 

a. auf den immensen Verwaltungsaufwand zurückzuführen sind. Als Folge der Real-

teilung handelt es sich vielerorts um eine sehr große Zahl von Jagdgenossen und um 

Klein- und Kleinstflächen.  

Vor dem dargestellten Hintergrund hat der Gemeinde- und Städtebund über den 

Fachbeirat „Forst und Jagd“ die Entwicklung eines elektronischen Jagdkatasters 

initiiert und hinsichtlich der jagdrechtlichen Aspekte begleitet. ARTEMIS ist die Lö-

sung von OrgaSoft Kommunal (Saarbrücken) zum Führen genossenschaftlicher 

Jagdkataster, die seit dem Jahresende 2012 zur Verfügung steht. Es handelt es sich 

um eine serverbasierte Anwendung, die auf die aktuellen Katasterdaten zurückgreift. 

Die Abgrenzung der bejagbaren von den nicht bejagbaren Flächen sowie die Über-

prüfung der Jagdbezirksgrenzen werden unter Zuhilfenahme von Luftbildern erheb-

lich erleichtert. Eine stetige Aktualisierung der Daten ist gewährleistest. Nähere Ein-

zelheiten ergeben sich aus den als Anlagen beigefügten Informationen der OrgaSoft 

Kommunal.  
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Aus Sicht des Gemeinde- und Städtebundes sollte die nunmehr bestehende 

elektronische Möglichkeit einer praktikablen und kostengünstigen Erstellung 

und Führung der Jagdkataster konsequent genutzt werden.  

Anlagen 
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Artemis    [genossenschaftliche Jagdkataster] 

 
 
Artemis ist die Lösung von OrgaSoft Kommunal zum Führen 
genossenschaftlicher Jagdkataster. Mit Hilfe der vom 
LVermGeo zur Verfügung gestellten Daten des amtlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystems (ALKIS) sowie der 
digitalen Orthophotos bietet Artemis im direkten 
Zusammenspiel mit CAIGOS® die Möglichkeit alle 
vorhandenen Flurstücke, aufgeteilt in beliebig viele 
Jagdbezirke bzw. Jagdbögen, hinsichtlich ihrer Eigentümer, 
der effektiv bejagbaren Fläche und ihrer Nutzung zu 
verwalten. 
 
Durch zahlreiche Filterfunktionalitäten mit Komfortsuche 
können auch umfangreiche Datenbestände schnell nach 
allen relevanten Informationen (Gemarkungen, Flurstücks-
nummern, Größe, Lage, Eigentümer, Bejagbarkeit) durch-
sucht oder abgegrenzt werden. 
 
Massenoperationen erlauben eine manuelle Konsolidierung 
der in ALKIS teilweise doppelt geführten Eigentümerdaten 
ohne den amtlichen ALKIS-Datenbestand zu ändern. Artemis 
bietet die Möglichkeit, ein auslagefähiges Jagdkataster zu 
erzeugen, in dem ein vollständiges Flächen- und 
Personenverzeichnis enthalten ist. Änderungen im Grund-
besitz, welche innerhalb des Auslagezeitraumes gemeldet 
werden, können direkt in Artemis eingepflegt werden. 
 
Artemis stellt, basierend auf einem gepflegten 
Datenbestand, Funktionen zur Verfügung, welche die 
Durchführung einer Jagdgenossenschaftsversammlung 
erheblich erleichtern, so können durch eine integrierte 
Anwesenheits- und Abstimmungsberechtigungskontrolle  
Abstimmungen automatisiert durchgeführt und direkt 
ausgewertet werden. Die üblichen Sonderfälle wie 
Meldungen über Änderungen im Grundbesitz auf der 
Versammlung oder Vertretung durch Vollmachten sind 
berücksichtigt. Das Durchführen von offenen oder geheimen 
Abstimmungen mit direkter Auswertung der Personen- und 
Flächenstimmen (doppelte Mehrheit) ist entweder über 
manuelle Eingabe oder über einen Barcodescanner möglich. 
Die ermittelten Abstimmungsergebnisse stehen in Textform 
als Unterstützung bei der Anfertigung der Niederschrift 
direkt zur Verfügung. Umlage- oder Auskehrungslisten sind 
ohne Umwege direkt abrufbar. 
 
Bei Vorliegen einer CAIGOS® Installation ist die Verbindung 
der Sachdaten zu einem grafisch aufbereiteten Jagdkataster 
(Artemis|G) bidirektional und systemimmanent gegeben. 
Andere GI-Systeme sind über eine standardisierte ASCII-
Schnittstelle unidirektional angebunden. 
 
Artemis benötigt zwingend einen Microsoft SQL-Server ab 
Version 2008R2. Die kostenfrei zur Verfügung stehende 
Expressversion ist hier ausreichend. Die Lizensierung von 
Artemis erfolgt auf Basis der zu verwaltenden Jagd-
genossenschaften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auf einen Blick: 
 

• Verwaltung von bejagbaren Flurstücken und 
Jagdgenossen 

 
• Komfortable Filtermöglichkeiten 

 
• Durchführung von Jagdgenossenschaftsversamm-

lungen 
 

• Erstellung von Umlage- und Auskehrungslisten 
 
Integration: 
 

• CAIGOS® 
 

Web: 
 

• http://artemis.o-s-k.de 
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1) Artemis (Diana von Versailles; Louvre, Paris) 

Artemis 

 

  _____ Programmumfang __________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Artemis|K – Das Jagdkataster 
• Artemis|V – Die Genossenschaftsversammlung 
• Artemis|G – Die Karte zum Kataster mit CAIGOS® 

 
 
  _____Nutzungsentgelte_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
60,00 Euro pro Jahr und Jagdbezirk 

 
Der Jahresbetrag enthält eine laufende Programmpflege und einen telefonischen Anwendersupport. 

 
 
 _____ Schulungen _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

• Gruppenschulung mit max. 6 Personen an den Standorten Saarbrücken oder Boppard 
 

125,00 Euro / Person 
 

• Individualschulung mit max. 6 Personen vor Ort oder in Boppard oder Saarbrücken 
 

615,00 Euro / Schulungstag 
 
 
 _____ Fakultative Dienstleistungen ___________________________________________________________________________________________________ 

 

• Nutzungsfertige Datenbank 
 

Erstellung und Lieferung des kompletten Datenbestandes auf Basis der Geodaten DOP und ALKIS zur 
Nutzung in Artemis|K. Bei vorhandener CAIGOS®-Installation erfolgt zusätzlich die Lieferung eines 
Artemis|G-Datenbestandes. Jagdbezirksübersichten werden im PDF-Format erstellt und mit übergeben. 

 
50,00 Euro / Jagdbezirk mindestens jedoch 300,00 Euro 

 
Voraussetzung: Überstellen der Jagdbezirksgrenzen | Jagdbogengrenzen als georeferenzierte Vektor-
daten in den Dateiformaten: dxf, shp, mif im Gauß-Krüger- oder ETRS89/UTM-Koordinatensystem. 
Andere Formate auf Anfrage. 

 
• Digitalisierung von Jagdbezirken | Jagdbögen 

 
50,00 Euro / Jagdbezirk 
 
Voraussetzung: Überstellen einer bearbeitbaren, analogen Karte mit den maßgeblichen 
Jagdbezirksgrenzen | Jagdbogengrenzen mit einem Höchstmaßstab von 1:25.000. Besser wären Karten 
im Format: 1:10.000 oder 1:5.000 

 
• Farbiger Ausdruck einer Jagdbezirkskarte im Format: A0 

 
25,00 Euro / Karte 

 
 
_____ Systemvoraussetzungen __________________________________________________________________________________________________________ 
 

• Betriebssystem: ab Windows XP bzw. Windows Server 2003 
• SQL-Datenbank: ab Microsoft SQL Server 2008R2 Express (kostenfreie Version) 

 
1) 

_____ Preisstellung ____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nettopreise zzgl. Mehrwertsteuer; zzgl. Reisekostenpauschale bei Termin vor Ort. 
 
 

_____ 
Ein Angebot der OrgaSoft Kommunal – Gesellschaft für kommunale Datenverarbeitung mbH 

________________ 
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Außerordentliche Mitgliederversammlung am 25.02.2013 in Boppard;  

Ergebnisniederschrift  

 

 

 

TOP: 5. Zusammenfassung und Bewertung durch den Stellv. Vorsitzenden  

 

Derr Stellvertretende Vorsitzende, Bürgermeister Aloysius Söhngen, Prüm, stellt her-

aus, dass es ein solches Forum und mit ein solch großen Teilnehmerzahl bislang im 

Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz stattgefunden habe. Allein dies zeige 

die hohe Brisanz der von der Landesregierung und der sie tragenden Landtagsfrakti-

onen in Gang gesetzten Verbandsgemeindegebietsreform. Die große Teilnehmerzahl 

zeige zudem die Betroffenheit der in die anstehende Umstrukturierung einbezogenen 

Gemeinden und Verbandsgemeinden.  

Bürgermeister Aloysius Söhngen dankt den Anwesenden für die zahlreichen Diskus-

sionsbeiträge, in denen örtliche und auch überörtliche Besonderheiten der eigenen 

und unmittelbaren Betroffenheit deutlich gemacht worden sind. Gebietsänderungen 

sind für die Gemeinden und Verbandsgemeinden von elementarer Bedeutung. Das 

nun vorliegende Gutachten zeige Wege auf, wie mit dem Reformthema umgegangen 

werden könne.  

Bürgermeister Aloysius Söhngen nimmt Bezug auf den Vortrag von Professor Dr. Dr. 

Markus Thiel und führt aus, dass die kommunale Selbstverwaltung lebensnotwendig 

auf örtliche Strukturen angewiesen sei, die eine Identifikation der Bevölkerung mit 
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den Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft fördern, bürgerschaftliches Enga-

gement aktivieren und auch durch unmittelbare Auswirkungen vor Ort belohnen. Die 

Gemeindeebene müsse von der Bevölkerung als der ihrer Lebenswirklichkeit nächs-

ter demokratischer Aktionsradius wahrgenommen werden.  

Dafür setze sich der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz mit Nachdruck ein: 

„Dafür kämpfen wir!“ 

Der Stellvertretende Vorsitzende schließt die außerordentliche Mitgliederversamm-

lung um 12:30 Uhr. 

 

Anlagen 

Der Vorsitzende 

 

 

Der Stellv. Vorsitzende  

 

 

Der Zweite Stellv. Vorsitzende 

 

 

Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied 
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D. Rösges 

InnoWIS GmbH 

25.02.2013 

 Webbasierte Bürgerbeteiligung 
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Facetten 

 

 

 

Teilnahmestrategie 

 

Planungsmaßnahmen der Verwaltung 

Leitbild und Zukunftsdiskussion 

Bürgerhaushalt 

• Bürgerinfosystem Allgemeine Bürgeranfragen 

Bürgerbefragung und Meinungsbildung, 
Stimmungsbildabfrage 

•Mängelmelder rlpDirekt Meldung von Schäden und Mängeln 

Vorschläge und Petitionen 

•Ehrenamtsbörse 

•Veranstaltungen 

•Vereinsregister 

•Redaktionelle Mitarbeit (Mitteilungsblatt) 

Aktives Gestalten, Mitarbeit auf 
gemeindlicher Ebene 

• Wer darf an der Plattform teilnehmen ? 
• Auf welche Art und Weise darf der Bürger mit der 

Plattform interagieren ? 
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Social Media Strategie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Registrierung 

Authentisierung 

Autorisierung 

rlpDirekt Infrastruktur für Bürgerbeteiligungs-Module 

• Erforderlich für jede einzelne Facette 
• Grundsatzentscheidung 

Lokale 
Portale 

Websites 

Kommunales Portal 

rlpDirekt 

 Standortwahl 

 Themenwahl 

Aufruf mit AGS und 

Thema 

 

Bürgerkonto 

 

Bürgerbeteiligung 

 Umfragen 

 Petitionen 

 Diskussion 

 Planung 

 Mängelmelder 

Mängelmelder 

 

Aufruf mit 
eigenem 
AGS und 

Thema 

Formulare (in rlpDirekt) 
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Risiken: 

• Missbrauch durch Interessengruppen (Politik über die 

Bürgerbeteiligung) 

• Einflussnahme vor Wahlen 

• Online-Radikalisierung 

• Verunglimpfung, Polemisierung, Shit-Storm 

Maßnahmen: 

• Moderation und Begleitung der Systeme 

• Verhaltenskodex z.B. für Mandatsträger und Bedienstete 

• Nutzungsbedingungen für Teilnehmer 

Zugang, Identifikation, Missbrauchsvermeidung: 

1. Anonyme Bürgerbeteiligung (z.B. Trendforschung) 

 Keine Gewähr für die Zuverlässigkeit des Meinungsbildes 

 Manipulationsmöglichkeiten 

 Hohe Anforderungen an Begleitung und Moderation 

 

2. Qualifizierte zielgruppenorientierte Bürgerbeteiligung durch Identifikation 

über das Melderegister 

 Verschiedene technisch z.T. anspruchsvolle Identifikationsmöglichkeiten 

 Zielgruppenauswahl durch Verbindung zum Melderegister – Abfrage auf 

Vorliegen best. Merkmale 

 Datenaufbereitung zur Erstellung einer Umfrage 

o Globale Umfrage     Vermeidung von 

Manipulation 

o Zielgruppenspezifische Umfrage  Zugehörigkeit zur 

Zielgruppe 

3. Szenario 

 Zielkomune auswählen oder Einstieg über eigene Homepage 

 Anzeige des Bürgerbeteiligungsangebotes der Kommune 

 Auswahl der Identifikationsmethode 

 Identifikation (mit Protokollierung) oder anonyme Teilnahme, falls 

zugelassen 

 Teilnahme an Umfrage /Meinungsäußerung mit Speicherung und 

Zustellung in das Empfängersystem der Kommune  
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Webbasierte Bürgerbeteiligung 
 

1. Facetten 

2. Zentraler / Dezentraler Ansatz 

3. Erforderliche Konkretisierungen 

· Teilnahmestrategie 

· Social Media Strategie 

· Integrationsstrategie 

4. Risiken 

5. Zugang, Identifikation, Missbrauchsvermeidung 
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Webbasierte Bürgerbeteiligung 
 

1. Facetten 
2. Zentraler / Dezentraler Ansatz 

3. Erforderliche Konkretisierungen 

· Teilnahmestrategie 

· Social Media Strategie 

· Integrationsstrategie 

4. Risiken 

5. Zugang, Identifikation, Missbrauchsvermeidung 
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Planungsmaßnahmen der Verwaltung 

Leitbild und Zukunftsdiskussion 

• Investitionsmaßnahmen 
• Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung 

Bürgerhaushalt 

• Bürgerinfosystem Allgemeine Bürgeranfragen 

Bürgerbefragung und Meinungsbildung, 
Stimmungsbildabfrage 

•Mängelmelder rlpDirekt Meldung von Schäden und Mängeln 

Vorschläge und Petitionen 

• Ehrenamtsbörse 
• Veranstaltungen 
• Vereinsregister 
• Redaktionelle Mitarbeit (Mitteilungsblatt) 

Aktives Gestalten, Mitarbeit auf 
gemeindlicher Ebene 

etc. 
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Webbasierte Bürgerbeteiligung 
 

1. Facetten 

2. Zentraler / Dezentraler Ansatz 
3. Erforderliche Konkretisierungen 

· Teilnahmestrategie 

· Social Media Strategie 

· Integrationsstrategie 

4. Risiken 

5. Zugang, Identifikation, Missbrauchsvermeidung 
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Steuerung für 
Fachverfahren 

Kommunales Portal  
rlp-Direkt 

• Standortauswahl 
• Thema/LL 

rlp-Service 

Aufruf mit AGS und ggf 
LL-Schlüssel 

Fachverfahren 
•Einwohnerwesen 

•Personenstandswesen 
•KfZ-Zulassung 
•Fahrerlaubnis 

•etc 

Payment (PayBL) 

Formulare (in rlpDirekt) 

GMM 

Weitere Web-Services 

E - Bürgerkonto 

Registrierung 

Authentisierung 

Autorisierung 

Datensafe 

??? Diskussion 

Lokale Portale / Websites 

Aufruf mit eigenem 
AGS und ggf LL-

Schlüssel 

eBürgerkonto 
Government-Gateway  

rlpDirekt Basisdienste für eGovernment-Prozesse 

Bürgerbeteiligung 
 

•Umfragen 
•Petitionen 
•Diskussion 
•Planung 
•Mängelmelder 

rlpDirekt Basisdienste für Bürgerbeteiligungs-Module 
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rlpDirekt 

• Standortauswahl 
• Thema/LL 

Steuerung für 
Fachverfahren 

Aufruf mit AGS und ggf 
LL-Schlüssel 

Fachverfahren 
•Einwohnerwesen 

•Personenstandswesen 
•KfZ-Zulassung 
•Fahrerlaubnis 

 

Payment (PayBL) 

Formulare (in rlpDirekt) 

E - Bürgerkonto 

Registrierung 

Authentisierung 

Autorisierung 

eBürgerkonto 
Government-Gateway  

rlpDirekt Fachverfahrensintegration 

- Aufruf des Verfahrens 
- Fehlermanagement 
- Statusmeldungen 
- Auswertung Rückgabecodes 
- Rücksprung 

Fachverfahrensintegration ist 
mehr als Verlinkung 

rlpDirekt-Client 
(Bürgerinfosystem) 

Kostenreduktion durch zentrale Realisierung 

Integration im rlpDirekt-Client 

Homepage/Stadtportal 

Programmierlose Einbindung 

Bürgerbeteiligung 
 

•Umfragen 
•Petitionen 
•Diskussion 
•Planung 
•Mängelmelder 

 
 
 

- Aufruf des Moduls 
- Fehlermanagement 
- Statusmeldungen 
- Aufbereitung Ergebnisse 
- Administration 

Eingebundene 
Bürgerbeteiligungsmodule 
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Webbasierte Bürgerbeteiligung 
 

1. Facetten 

2. Zentraler / Dezentraler Ansatz 

3. Erforderliche Konkretisierungen 

· Teilnahmestrategie 

· Social Media Strategie 

· Integrationsstrategie 
4. Risiken 

5. Zugang, Identifikation, Missbrauchsvermeidung 
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Interaktion / Teilnehmer jeder Registrierung erforderlich  persönlich  

  

Erstellen von neuen Themen 

  

Kommentierung von existierenden Themen 

  

Unterstützung / Empfehlung fremder 

Themen 

 
 

• Wer darf an der Plattform teilnehmen 
• Auf welche Art und Weise darf der 

Bürger mit der Plattform interagieren 
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• Erforderlich für jede einzelne Facette 
• Grundsatzentscheidung 

Interaktion / Teilnehmer Facebook Twitter Google+ 

„Liken“ von Themen aus der Bürgerbeteiligung möglich? 

Weiterempfehlen von Themen aus der Bürgerbeteiligung 
möglich? 

Einladen von Freunden zur Teilnahme an der 
Bürgerbeteiligung möglich?  

[…] 
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• Zusammenführung unter GEMEINSAMEM Dach 
• Singulärer Einstiegspunkt 

• Für den Bürger 
• Für den Redakteur 

 
• Einheitliches Look & Feel 
• Nutzung vorhandener Workflow-Komponenten 
• Vermeidung redundanter Strukturen 
• Administration der Redakteure 
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Webbasierte Bürgerbeteiligung 
 

1. Facetten 

2. Zentraler / Dezentraler Ansatz 

3. Erforderliche Konkretisierungen 

· Teilnahmestrategie 

· Social Media Strategie 

· Integrationsstrategie 

4. Risiken 
5. Zugang, Identifikation, Missbrauchsvermeidung 
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• Missbrauch durch Interessengruppen (Politik über die Bürgerbeteiligung) 

• Einflussnahme vor Wahlen 

• Online-Radikalisierung 

• Verunglimpfung, Polemisierung, Shit-Storm 

 

   Maßnahmen: 
• Moderation und Begleitung der Systeme 

• Verhaltenskodex z.B. für Mandatsträger und Bedienstete 

• Nutzungsbedingungen für Teilnehmer 
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Webbasierte Bürgerbeteiligung 
 

1. Facetten 

2. Zentraler / Dezentraler Ansatz 

3. Erforderliche Konkretisierungen 

· Teilnahmestrategie 

· Social Media Strategie 

· Integrationsstrategie 

4. Risiken 

5. Zugang, Identifikation, Missbrauchsvermeidung 
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1. Anonyme Bürgerbeteiligung (z.B. Trendforschung) 
– Keine Gewähr für die Zuverlässigkeit des Meinungsbildes 

– Manipulationsmöglichkeiten 

– Hohe Anforderungen an Begleitung und Moderation 

 

2. Qualifizierte zielgruppenorientierte Bürgerbeteiligung durch Identifikation 
über das Melderegister 

– Verschiedene technisch z.T. anspruchsvolle Identifikationsmöglichkeiten 

– Zielgruppenauswahl durch Verbindung zum Melderegister – Abfrage auf Vorliegen best. Merkmale 

– Datenaufbereitung zur Erstellung einer Umfrage 

· Globale Umfrage    Vermeidung von Manipulation 

· Zielgruppenspezifische Umfrage  Zugehörigkeit zur Zielgruppe 

 

3. Szenario 
– Zielkomune auswählen oder Einstieg über eigene Homepage 

– Anzeige des Bürgerbeteiligungsangebotes der Kommune 

– Auswahl der Identifikationsmethode 

– Identifikation (mit Protokollierung) oder anonyme Teilnahme, falls zugelassen 

– Teilnahme an Umfrage /Meinungsäußerung mit Speicherung und Zustellung in das 
Empfängersystem der Kommune  
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit 
 
 
Haben Sie  
Fragen?  
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